
 

Dringlicher Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend Aktuelle Stunde der Fraktion der FDP 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Mineralölsteuer seit 2006 nicht mehr erhoben wird, da 

sie durch die Energiesteuer abgelöst wurde. Das Aufkommen der Energiesteuer steht nur 
dem Bund zu, daher liegt auch die Zuständigkeit für diese Steuer ausschließlich beim 
Bund. 

 
2. Der Landtag stellt darüber hinaus fest, dass die Energiesteuer als fester Betrag pro Liter 

erhoben wird und damit die Höhe des Kraftstoffpreises keine Auswirkung auf die Höhe 
der Energiesteuer hat. Sinkende Kraftstoffpreise führen daher grundsätzlich weder zu 
einbrechenden Steuereinnahmen bei der Energiesteuer noch steigt die Steuerbelastung 
durch die Energiesteuer bei steigenden Kraftstoffpreisen an. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 17. Dezember 2015 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Parlamentarische Geschäftsführerin: 
Dorn 
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